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Gebührenordnung 

 
TO Grund Höhe zwingend verantwortlich 

     

2.2 Unvollständige Meldungen 5  Beauftragter MGV 
 Neuanmeldung innerhalb eines Jahres 10  Beauftragter MGV 
 Fehlende Adressänderung 5  Beauftragter MGV 
     

2.3 Unvollständige Unterlagen 5  Beauftragter MGV 
 Verweigerung der Abmeldebestätigung 5 - 10  Beauftragter MGV 
 Offene Zahlungsverpflichtungen max.20  Beauftragter MGV 
     

3.1.8 Verbandsliga 200 × Staffelleiter 
 Landesliga 140 × Staffelleiter 
 Bezirksliga 80 × Staffelleiter 
 Bezirksklasse max.40  Spielausschuss 
 Landeseinzelmeisterschaft (3.3) 10 - 25 × Landespielleiter 
 Mannschaftspokal (3.7) 30 × Staffelleiter 
 Einzelpokal (3.8) max.10  Staffelleiter 
     

3.2.5 Verspäte Meldungen 5 – 20 × Landespielleiter 
 Unvollst. Meldungen 5 – 10  Landespielleiter 
 Zurückweisung von Aufstellungen max.20  Spielausschuss 
 Unvollst. Nachmeldungen 5  Landespielleiter 
     

3.2.10 Vortäuschung eines ausgetragenen Spiels 50 - 100 × Spielausschuss 
     

3.2.11 Verbandsliga 20 × Staffelleiter 
 Landesliga 10 × Staffelleiter 
 Bezirksliga 5 × Staffelleiter 
     

3.2.12 Fehlende Ergebnismeldung 10 × Staffelleiter 
 Fehlende Ergebnismeldung im Wiederholungsfall 20 × Staffelleiter 
 Verspätete Ergebnismeldung 5 × Staffelleiter 
 Verspätete Ergebnismeldung im Wiederholungsfall 10 – 20 × Staffelleiter 
 Fehlerhafte Ergebnismeldung 5  Staffelleiter 
     

3.2.13 Erfassungsgebühren bei fehlender elektronischer 
Erfassung je Wettkampf 

8 × Landespielleiter 

 Verspätete Einsendung der Partieformulare 5 × Landespielleiter 
 Verspätete Einsendung der Partieformulare im 

Wiederholungsfall  
10 × Landespielleiter 

     

4.2 Protestgebühren Landesspielleiter 25 × Landespielleiter 
 Protestgebühren Schiedsgericht 100 × Vors.Schiedsgericht 
     

5.4 Bearbeitungsgebühren bei offenen Turnieren 10 - 25 × Beauftragter DWZ 
 Unvollst. Einreichung der Turnierunterlagen 5  Beauftragter DWZ 
 Unvollst. Einreichung der Turnierunterlagen im 

Wiederholungsfall 
10 × Beauftragter DWZ 

 


